
 1

Stadtsportbund Wuppertal e. V. 
 

Finanz- und Wirtschaftsordnung 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Finanz- und Wirtschaftsordnung ist verbindlich für alle Abteilungen, 
Ausschüsse und den Vorstand des SSB. 
 

§ 2 Kassenwart (in) 
 

Der (die) Kassenwart(in) führt die laufenden Kassengeschäfte. 
 

§ 3 Vermögen 
 

Das Vermögen des SSB besteht aus Bargeld, Beständen auf Kassen-
konten, Einrichtungen und Ausstattungen. Der SSB finanziert sich durch 
die Beiträge seiner Mitglieder, Einkünften aus Veranstaltungen und Bei-
hilfen und Zuwendungen städtischer, sportlicher, behördlicher und privater 
Stellen. 
 

Es ist zulässig, Rücklagen zu bilden, soweit dieses steuerunschädlich zu 
vertreten ist. 
 

§ 4 Haushaltsvoranschlag 
 

Der Haushaltsvoranschlag ist die Grundlage für die Verwaltung der Ein-
nahmen und Ausgaben. Er wird vom Kassenwart in Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand erstellt. Der Vorstand legt ihn der Mitgliederversammlung, in 
den Zwischenjahren dem Hauptausschuss, zur Beschlussfassung vor. Der 
Haushaltsvoranschlag soll ausgeglichen sein. 
 

§ 5 Finanzverwaltung 
 

Die Kasse ist die einzige einnehmende und auszahlende Stelle des SSB: 
Die laufenden Kassengeschäfte werden von dem (der) Kassenwart(in) 
verantwortlich geführt. Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein 
Buchungs- oder Kassenbeleg vorhanden sein. 
 

Der Zahlungsverkehr soll im Regelfall bargeldlos erfolgen. Der Bargeld-
bestand ist möglichst niedrig zu halten. 
 

Die Finanzverwaltung kann der (die) Kassenwart(in) mit einem Steuer-
berater ausüben. 
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§ 6 Veranstaltungen 
 

Für den wirtschaftlichen Rahmen von Veranstaltungen ist der Vorstand 
verantwortlich. Es ist anzustreben, dass die Ausgaben durch Einnahmen 
gedeckt werden. 
 

§ 7 Kostenerstattung 
 

Aufwendungen für Sitzungen und Tagungen werden nach Maßgabe des 
Vorstandsbeschlusses vom 10.09.1990 erstattet. 
 

§ 8 Rechnungsprüfung 
 

Das Kassen- und Rechnungswesen sowie der Jahresabschluss sind von 
den Kassenprüfern(innen) jährlich zu prüfen. Über das Ergebnis ist der 
Mitgliederversammlung bzw. dem Hauptausschuss zu berichten. 
 

§ 9 Beiträge 
 

Der gem. § 4 der Satzung zu zahlende Beitrag gliedert sich in: 
 

1. Vereine bis 50 Mitglieder 
 2,-- DM pro Mitglied 
 (Mindestbeitrag 50,--DM) Höchstbeitrag   100,- DM 
        ------------------------------------------------------------ 

 

2. Vereine von 51 bis 250 Mitglieder 
 1,50 DM pro Mitglied 
  bis 50 Mitglieder                        Grundbeitrag 1  100,- DM 
  ab 51. Mitglied 1,50 DM =          + x Mitglieder 
                                                     maximal  400,- DM 
    ------------------------------------------------------------ 

 

3. Vereine von 251 - 500 Mitglieder  
 1,-- DM pro Mitglied 
     Grundbeitrag 1   100,- DM 
 von 51 - 250 Mitglieder =  Grundbeitrag 2   300,- DM 
 ab 251.Mitglied 1,- DM = + x Mitglieder  
    = maximal  650,- DM 
        ------------------------------------------------------------ 

 

4. Vereine von 501 bis 1000 Mitglieder  
 0,75 DM pro Mitglied 
     Grundbeitrag 1   100,- DM 
     Grundbeitrag 2   300,- DM 
 von 251-500 Mitglieder   = Grundbeitrag 3   250,- DM 
 ab 501.Mitglied 0,75 DM = + x Mitglieder  
     maximal           1.025,- DM 
                                                            ----------------------------------------------------------------------- 



 3

5. Vereine über 1000 Mitglieder 
     0,50 DM pro Mitglied 
     Grundbeitrag 1   100,- DM 
     Grundbeitrag 2   300,- DM 
     Grundbeitrag 3  250,- DM 
     von 500-1000 Mitglieder = Grundbeitrag 4   375,- DM  
     ab 1001.Mitglied 0,50 DM =  + x Mitglieder =  
                                                               ---------------------------------------------------------------------- 

 
6. Vereine, die dem Betriebssport - Kreisverband angehören, zahlen nur 
die Grundbeiträge 1,2,3 oder 4. Die über die Grundbeiträge hinaus anfal-
lenden Beiträge je Mitglied werden vom Betriebssport - Kreisverband ent-
sprechend den Bestandserhebungszahlen des Landessportbundes NW 
übernommen. 
 
§ 10 Beitragsfälligkeit 
 
1. Vereine bis 250 Mitglieder 
 Gesamtbeitrag als einmalige Zahlung 
      bis zum  31.03. d.J. 
 
2. Vereine bis 500 Mitglieder  
    1. Rate 300,- DM  bis zum  31.03. d.J. 
    2. Rate Restbeitrag   bis zum  30.09. d.J. 
 
3. Vereine bis und über 1000 Mitglieder 
    1. Rate 300,- DM  bis zum  31.03. d.J. 
    2. Rate 300,- DM  bis zum  30.06. d.J. 
    3. Rate Restbeitrag  bis zum  30.09. d.J. 
 
 
 
Diese Finanz- und Wirtschaftsordnung wurde von der Mitgliederver-
sammlung am 19.04.1991 beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Die Mitgliederversammlung des Stadtsportbundes Wuppertal e.V. hat am 
28.04.1995 folgende Änderungen des § 9 der Finanz und 
Wirtschaftsordnung des Stadtsportbundes beschlossen: 
 

§ 9 Beiträge (gültig ab 01.01.1996) 
 
Der gem. § 4 der Satzung zu zahlende Beitrag gliedert sich in: 
 
1. Vereine bis 50 Mitglieder 
pro Mitglied: 1,27823 € 2,50 DM 
Mindestbeitrag: 31,95574 € 62,50 DM 
Höchstbeitrag: 63,91149 € 125,00 DM 
 
2. Vereine bis 51 bis 250 Mitglieder 
ab dem 51. Mitglied pro Mitgl.: 0,95100 € 1,86 DM 
+ Grundbeitrag 1: 64,42278 € 126,00 DM 
 =     =       
Höchstbeitrag: 254,62336 € 498,00 DM 
 
3. Vereine bis 251 bis 500 Mitglieder 
ab dem 251. Mitglied pro Mitgl.: 0,63911 € 1,25 DM 
+ Grundbeitrag 2: 255,64594 € 500,00 DM 
 =     =       
Höchstbeitrag: 415,42465 € 812,50 DM 
 
4. Vereine bis 501 bis 1000 Mitglieder 
ab dem 501. Mitglied pro Mitgl.: 0,47550 € 0,93 DM 
+ Grundbeitrag 3: 418,23676 € 818,00 DM 
 =     =       
Höchstbeitrag: 655,98748 € 1283,00 DM 
 
4. Vereine über bis 1000 Mitglieder 
ab dem 1001. Mitglied pro Mitgl.: 0,31700 € 0,62 DM 
+ Grundbeitrag 3: 659,56653 € 1.290,00 DM 
 =     =       
 
6. Vereine, die dem Betriebssport - Kreisverband angehören, zahlen die 
Grundbeiträge 1,2,3 oder 4. Die über die Grundbeiträge hinaus anfallenden 
Beiträge pro Mitglied werden vom Betriebssport - Kreisverband 
entsprechend Bestandserhebungszahlen des LSB NW übernommen. 


